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e) Bescheinigung der von Erträgen 
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8 Es bestehen keine Bedenken dagegen, dass die Kreditinstitute die Steuerbescheinigung auf 
der für den Gläubiger de
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steuerberatenden Berufe, bestehen keine Bedenken dagegen, dass die Steuerbescheinigung 
abweichend von Rz. 11 auf den Namen des Depotinhabers ausgestellt, jedoch durch den ent­
sprechenden Hinweis „Nießbrauchdepot“, „Treuhanddepot“ oder „Anderdepot“ gekennzeich­
net wird. In diesen Fällen muss das Finanzamt, bei dem die Anrechnung beantragt wi
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17 Werden die Mietkautionen mehrerer Mieter auf demselben Konto angelegt, ist der Vermieter 
als Vermögensverwalter im Sinne des § 34 AO verpflichtet, gegenüber dem für ihn zuständi­
gen Finanzamt eine Erklärung zur einheitlichen und gesonderten Feststellung der Einkünfte 
aus Kapitalvermögen der Mieter ( 0 6.23E0AO ) abzugeen .Sineh deasFinanzam
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d)  Bescheinigung der von Erträgen aus Gemeinschaftskonten bei nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften einbehaltenen Kapitalertragsteuer  

22 Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft dürfen für Gemeinschaftskonten - anders als 
Ehegatten - keine Freistellungsaufträge erteilen.
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der Kapitalerträge unterschieden. Laufende Erträge aus ausländischen thesaurierenden 
Investmentvermögen sind nicht enthalten.  

25 Enthalten in der Höhe der Kapitalerträge sind jedoch die akkumulierten Erträge ausländischer 
thesaurierender Investmentvermögen bei Veräußerung / Rückgabe von Anteilen (§ 7 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 3 InvStG).  

26 Bei Erträgen aus Lebensversicherungsverträgen sind die Erträge nicht einzubeziehen, bei 
denen die Auszahlung nach zwölf Jahren Vertragslaufzeit und Vollendung des 60. Lebensjah­
res des Steuerpflichtigen erfolgt, wenn also die Voraussetzungen für eine hälftige Besteue­
rung nach § 20 Absatz 1 Nummer 6 Satz 2 EStG gegeben sind. Maßgeblich für den 
Kapitalertragsteuerabzug ist für sog. Neuverträge - Vertragsabschluss ab dem 1. Januar 2005 - 
der Unterschiedsbetrag zwischen der Versicherungsleistung (im Erlebensfall) und der Summe 
der auf sie entrichteten Beiträge, für Altverträge - Vertragsabschluss bis zum 31. Dezember 
2004 - sind es die rechnungsmä
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Kapitalerträge. Ab dem Veranlagungszeitraum 2010 sind die Stillhalterprämien - begrenzt auf 
die Höhe der Kapitalerträge - auszuweisen. 

30 
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(http://www.steuerliches-info-
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58 Dieses Schreiben wird im Bundessteu

(http://www.bundesfinanzministerium.de)
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Höhe der ausschüttungsgleichen Erträge aus ausländischen thesaurierenden 
Investmentvermögen ……………. 
Zeile 15 Anlage KAP 

͔ Im Zeitpunkt der Erstellung dieser Beschein
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Muster II 

…………………………..  
…………………………..  
…………………………..  
(Bezeichnun
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Muster III 

………………………….. 
………………………….. 
………………………….. 
(Bezeichnun




